
I.1. Versender

Name
Adresse
Land ISO-

Ländercode

I.2. IMSOC-Bezugsnummer I.2.a. Lokale Bezugsnummer
I.3. Zentrale zuständige Behörde
I.4. Zuständige örtliche Behörde

I.5. Empfänger

Name
Adresse
Land ISO-

Ländercode

I.6. Unternehmer, der unabhängig von einem Betrieb Auftriebe
durchführt

Name
Adresse
Zulassungsnummer
Land ISO-

Ländercode

I.7. Ursprungsland ISO-
Ländercode

I.9. Bestimmungsland ISO-
Ländercode

I.8. Ursprungsregion Code I.10. Region des Bestimmungsorts Code
I.11. Versandort

Name
Adresse
Zulassungsnummer
Land ISO-

Ländercode

I.12. Bestimmungsort

Name
Adresse
Zulassungsnummer
Land ISO-

Ländercode

I.13. Ladeort

Name
Adresse
Zulassungsnummer
Land ISO-

Ländercode

I.14. Datum und Uhrzeit des Abtransports

I.15. Transportmittel

Typ Dokument Identifikation

I.16. Transportunternehmen

Name
Adresse
Aktivitäts-ID
Land ISO-

Ländercode

I.17. Begleitdokumente

Bezugsnum
mer des
Handelspapi
ers

Ausstellungs
datum

Land Ausstellungs
ort

I.18. Beförderungsbedingungen
Umgebungstemperatur ☐ Gekühlt ☐ Gefroren ☐

I.19. Containernummer/Plombennummer

I.20. Waren zertifiziert für/als
Erzeugnisse für den menschlichen
Verzehr ☐

I.21. Für die Durchfuhr durch ein Drittland ☐
Drittland ISO-Ländercode
Ausgangsort GKS-Code
Eingangsort GKS-Code
I.22. Für die Durchfuhr durch Mitgliedstaaten ☐
Mitgliedstaat ISO-

Ländercode

I.23. Für die Ausfuhr ☐
Drittland ISO-

Ländercode
Ausgangsort GKS-Code
I.25. Fahrtenbuch

I.26. Gesamtanzahl an Packungen I.28. Nettogesamtgewicht I.28. Bruttogesamtgewicht

I.30. Angaben zur versendeten Sendung

Erzeugnis Art Fertigungsanlage Nettogewicht Packungsanzahl
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II. Gesundheitsinformationen

Erzeugnisse gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 2021/934 der Kommission mit besonderen Maßnahmen zur
Bekämpfung der klassischen Schweinepest.

entweder ○ [Frisches Fleisch und Fleischerzeugnisse, einschließlich Tierdarmhüllen, von Schweinen, die
entsprechend den besonderen Seuchenbekämpfungsmaßnahmen in Bezug auf die Afrikanische Schweinepest
gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 2021/605 der Kommission in einer Sperrzone I gehalten wurden. ]

oder ○ [Frisches Fleisch und Fleischerzeugnisse, einschließlich Tierdarmhüllen, von Schweinen, die entsprechend
den besonderen Seuchenbekämpfungsmaßnahmen in Bezug auf die Afrikanische Schweinepest gemäß der
Durchführungsverordnung (EU) 2021/605 der Kommission in einer Sperrzone II gehalten wurden. ]

oder ○ [Verarbeitete Fleischerzeugnisse, einschließlich Tierdarmhüllen, von Schweinen, die entsprechend den
besonderen Seuchenbekämpfungsmaßnahmen in Bezug auf die Afrikanische Schweinepest gemäß der
Durchführungsverordnung (EU) 2021/605 der Kommission in Sperrzonen I, II und III gehalten wurden. ]

oder ○ [Frisches Fleisch und Fleischerzeugnisse, einschließlich Tierdarmhüllen, von Schweinen, die entsprechend
den besonderen Seuchenbekämpfungsmaßnahmen in Bezug auf die Afrikanische Schweinepest gemäß der
Durchführungsverordnung (EU) 2021/605 der Kommission in Gebieten außerhalb von Sperrzonen I, II und III
gehalten und in Sperrzonen I, II und III geschlachtet wurden. ]

oder ○ [Fleischerzeugnisse, einschließlich Tierdarmhüllen, von Schweinen, die entsprechend den besonderen
Seuchenbekämpfungsmaßnahmen in Bezug auf die Afrikanische Schweinepest gemäß Durchführungsverordnung
(EU) 2021/605 der Kommission in Gebieten außerhalb von Sperrzonen I, II und III gehalten und in Sperrzonen I, II
und III verarbeitet wurden. ]

oder ○ [Verarbeitete Fleischerzeugnisse aus Sperrzonen I, II und III, die entsprechend den besonderen
Seuchenbekämpfungsmaßnahmen in Bezug auf die Afrikanische Schweinepest gemäß der
Durchführungsverordnung (EU) 2021/605 der Kommission von Wildschweinen gewonnen wurden. ]

oder ○ [Frisches Fleisch und Fleischerzeugnisse sowie sonstige Erzeugnisse tierischen Ursprungs aus einer
Sperrzone I, die entsprechend den besonderen Seuchenbekämpfungsmaßnahmen in Bezug auf die Afrikanische
Schweinepest gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 2021/605 der Kommission von Wildschweinen gewonnen
wurden.]

Teil I:

Feld I.19: Die betreffenden KN-Codes angeben: 02.03, 02.06, 02.09, 02.10, 05.04, 15.01, 16.01, 16.02, 16.03, 19.02.
Bescheinigungsbefugte(r)/Amtlicher Tierarzt/Amtliche Tierärztin

Name (in Großbuchstaben)
Datum der Unterzeichnung
Stempel

Qualifikation und
Amtsbezeichnung
Unterschrift
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